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Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Schreiben vom 14.6.2004 wurde von der Verbindungsstelle der Bundesländer ein Vorschlag der Länderarbeitsgruppe E-Government bzgl. eines Styleguides für E-Govern​ment Formulare – bestehend aus den Dokumenten stg 1.3, st-dat 1.2 und druckform 1.1 – übermittelt. Dazu wird wie folgt festgestellt:

Das Land Salzburg hat sich bereits in der Vergangenheit für die Entwicklung eines abgestimmten Styleguides für elektronische Formulare in den verschiedenen E-Govern​ment Lösungen eingesetzt. So wurden auch die über 70 verschiedenen Online-Verfahren in der bestehenden E-Government Lösung des Landes Salzburg auf Grundlage dieses abgestimmten  Styleguides aufgebaut.

Daher wird dem vorliegenden Styleguide nur unter der Einschränkung zugestimmt, dass die vorgeschlagenen Änderungen zur Vorversion auch sukzessive in das E-Government Angebot des Landes Salzburg übernommen werden können.

Hinsichtlich der neuen Fußnote 1 zu „Ziele und Rahmenbedingungen“ wird vorgeschlagen, dass „Soll-Aussagen“ im Text nicht generell als verbindlich betrachtet werden, sondern dass in einem nächsten Schritt der Styleguide dahin gehend überarbeitet wird, dass klar zwischen „Kann“ und „Muss“ unterschieden wird. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu achten, dass die Festlegungen zum Styleguide jedenfalls abwärts kompatibel bleiben (bspw. sollten Auswahlkästchen sowohl rechts als auch links vom Text möglich bleiben – siehe stg 1.3 Pkt. 4.6).

Der Klarheit halber wird nochmals darauf hingewiesen, dass das ebenfalls übermittelte Dokument druckform 1.1 lediglich Informationscharakter hat und somit als nicht verbindlich angesehen wird. Der entsprechende Verweis darauf im Dokument „Styleguide für E-Government (stg 1.3)“ hat somit ebenfalls nur Informationsgehalt.

Mit der Bitte um Berücksichtigung.

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung

Mag. Hans Christof Zeller-Lukashort

K:

Herrn DI Peter Mittendorfer, Leiter Landesinformatik zur Kenntnis

	DAS LAND IM INTERNET: www.salzburg.gv.at

	AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG ( LANDESAMTSDIREKTION

	( POSTFACH 527, 5010 SALZBURG ( TEL (0662) 8042-0* ( FAX (0662) 8042-2160 ( MAIL post@salzburg.gv.at  ( DVR 0078182




